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 Veröffentlicht am 22.11.1995

Norm

ABGB §884

ABGB §886

Rechtssatz

Eine schriftlich festgehaltene Erklärung kann nur dann Rechtswirsamkeit entfalten, wenn sie entweder vom

Erklärenden unterfertigt wurde oder wenn bewiesen wird, daß er an sie auch ohne Unterschrift gebunden sein wollte.
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